
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
GOECKE GmbH & Co. KG, Ruhrstraße 38, 58332 Schwelm, und der 
GOECKE AUSTRIA GmbH, Am Hochrain 8, A-3454 Thallern

I. Anwendungsbereich und Geltung 

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) finden Anwendung auf alle Verträge und 
Vertragsverhandlungen der GOECKE GmbH & Co. KG und/oder der GOECKE AUSTRIA GmbH („der 
Verkäufer“), sofern der jeweilige Vertrag die Herstellung und/oder den Verkauf und/oder die 
Lieferung von Waren durch die GOECKE GmbH & Co. KG und/oder die GOECKE AUSTRIA GmbH 
zum Gegenstand hat. Für Verkäufe über den Online-Shop der GOECKE GmbH & Co. KG gelten 
hingegen vorrangig die gesonderten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Online-Shop 
der GOECKE GmbH & Co. KG“.

2. Diese AGB gelten ferner nur gegenüber einem solchen Vertragspartner des Verkäufers, der 
Unternehmer im Sinne von §§ 310,14 BGB ist („der Käufer“). 

3. Verträge, Vertragsverhandlungen, Lieferungen oder sonstige Leistungen vom Verkäufer 
werden ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen ausgeführt. Sie gelten insbesondere auch 
dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis abweichender Bedingungen des Vertragspartners die 
Lieferung/Leistung vorbehaltlos ausführt. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten 
nur dann, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt. Werden für bestimmte Aufträge besondere 
Bedingungen schriftlich vereinbart, so gelten diese AGB nachrangig und ergänzend. 

4. Soweit in den vorliegenden AGB Schriftform vorgesehen ist, wird sie auch dadurch gewahrt, 
dass entsprechende Erklärungen per Telefax oder E-Mail übermittelt werden. Eine schriftliche 
Vereinbarung gilt auch dadurch als zustande gekommen, dass der Verkäufer und der Vertrags-
partner jeweils sich inhaltlich deckende Erklärungen in Schriftform abgeben.

II. Angebot und Vertragsschluss

1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Dies gilt insbesondere auch für die Inhalte der 
vom Verkäufer verwendeten Verkaufskataloge, dort insbesondere die Preisangaben, die zum 
Beispiel aufgrund zwischenzeitlich erhöhter Herstellerpreise vom Katalog abweichen können. 
Ein Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer kommt nur und erst dann zustande, 
wenn der Verkäufer gegenüber dem Käufer schriftlich die Annahme des Auftrags erklärt 
hat. Einem Schweigen des Verkäufers im Hinblick auf einen Auftrag des Käufers kommt kein 
Erklärungsgehalt zu und kann insbesondere keinen Vertragsschluss begründen. Kaufmännische 
Bestätigungsschreiben des Käufers bewirken auch ohne den Widerspruch des Verkäufers nicht, 
dass ein Vertrag mit einem vom Angebot, der Auftragsbestätigung oder  sonstigen schriftlichen 
Erklärungen des Verkäufers abweichenden Inhalt zustande kommt.

2. Der Inhalt des Vertrages ergibt sich ausschließlich aus der Auftragsbestätigung und diesen 
AGB. Sofern die Auftragsbestätigung des Verkäufers vom Auftrag des Käufers abweicht, kommt 
der Vertrag mit dem in der Auftragsbestätigung genannten Inhalt zustande.

3. Andere Inhalte, insbesondere solche aus von dem Verkäufer verwendeten Prospekten oder 
sonstigen Verkaufsunterlagen, werden nur dann Gegenstand des Vertrages, wenn sie ausdrück-
lich in der Auftragsbestätigung aufgeführt werden.

III. Preise und Zahlung

1. Die Preise des Verkäufers sind in Euro festgesetzt und der Käufer hat seine Zahlungen in Euro 
zu leisten, falls nichts Abweichendes vereinbart ist. Alle angegebenen Preise sind Netto-
Preise und verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

2. Erhöhen sich bei Verträgen, die später als vier Monate nach Vertragsabschluss vom Verkäufer 
zu erfüllen sind oder aus vom Käufer zu vertretenden Gründen erst später als vier Monate nach 
Vertragsabschluss erfüllt werden können, die Einkaufspreise des Verkäufers zwischen Vertrags-
abschluss und Ausführung des Auftrages, ist der Verkäufer berechtigt, einen dem prozentualen 
Anteil des betroffenen Einkaufspreises am vereinbarten Preis verhältnismäßig entsprechend 
erhöhten Preis zu verlangen. Bei Dauerschuldverhältnissen hat der Verkäufer dieses Recht auch 
dann, wenn zwischen Vertragsabschluss und Erfüllung eine kürzere als die viermonatige Frist 
liegt.

3. Skonto wird dem Käufer nur gewährt, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Der 
Verkäufer hat allerdings das Recht, die Skontogewährung auch noch nach Vertragsabschluss 
zu verweigern, wenn auch nur eine frühere Rechnung – ausgenommen Rechnungen, denen 
berechtigte Einwendungen des Käufers entgegenstehen – nicht vom Käufer beglichen ist. Für 
Skontorechnungen sind die ausgewiesenen Netto-Rechnungsbeträge nach Abzug z. B. von 
Rabatten, Fracht, Rückwarengutschriften u.ä. maßgeblich. 

4. Sofern der Käufer eine Bestellung auf Grundlage des Verkaufskataloges des Verkäufers tätigt, 
gewährt der Verkäufer auf alle im Katalog mit einem „*“ gekennzeichneten Artikel einen vom 
Auftragswert abhängigen Mengenrabatt nach den folgenden Maßgaben:
Ab Netto-Auftragswert in Höhe von
- 300,00 € einen Mengenrabatt von 5,00 %,
- 600,00 € einen Mengenrabatt von 8,00 %,
- 1.000,00 € einen Mengenrabatt von 10,00 %.
Bei der Ermittlung der anzuwendenden Rabattstufe werden ausschließlich mengenrabattfähige 
Artikel berücksichtigt. Der Verkäufer behält sich vor, einzelne Artikel aus der Liste der mengenra-
battfähigen Artikel zu entfernen.

5.Der Verkäufer stellt dem Käufer über seine Leistungen eine Rechnung oder mehrere 
Rechnungen. Rechnungen des Verkäufers sind, falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes 
vereinbart ist, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, spätestens aber nach Erhalt der 
Lieferungen oder Leistungen ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. 

6. Zahlungen des Käufers haben auf das in der jeweiligen Rechnung genannte Geschäftskonto 
des Verkäufers zu erfolgen. Werden mehrere Geschäftskonten genannt, kann die Zahlung 
auf jedes der genannten Konten erfolgen. Schecks und Wechsel werden vom Verkäufer nicht 
akzeptiert.

7. Gegen Zahlungsansprüche des Verkäufers ist die Aufrechnung mit vom Verkäufer  bestrittenen 
und/oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen nicht statthaft. Wegen einer 
Mängelrüge darf der Käufer Zahlungen nur zurückhalten, wenn über die Berechtigung der 
Mängelrüge kein Zweifel bestehen kann, darüber hinaus nur in einem Umfang, der in einem 
angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln steht.

IV. Versand/Lieferung und Gefahrübergang

1. Der Versand der Waren durch den Verkäufer erfolgt an die Versand- und Lieferadresse. Versand- 
und Lieferadresse ist, sofern der Käufer gegenüber dem Verkäufer nicht ausdrücklich etwas 
anderes angibt, diejenige oder eine der Adressen, die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers 
angegeben ist. 

2. Versandmaterial und Versandart kann der Verkäufer nach freiem Ermessen bestimmen, 
es sei denn, es wurde mit dem Käufer ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Anfallende 
Versand- und Verpackungskosten sind vom Käufer ebenso zu tragen wie sonstige Kosten, die 
für den Transport, Import und Export der Ware öffentlich-rechtlich oder zivilrechtlich anfallen, 
sofern es sich nicht um Kosten handelt, die auf ein mindestens grob fahrlässiges Verschulden 
des Verkäufers zurückzuführen sind.

3. Die Gefahr geht in jedem Falle, unabhängig vom Ort der Versendung, mit der Absendung 
der Ware durch den Verkäufer auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn ausnahmsweise 
frachtfreie Lieferung oder Lieferung frei Lager vereinbart worden ist und/oder der Verkäufer 
neben der Lieferung noch weitere Leistungen (z. B. Montage, Installation, Inbetriebnahme) 
am Einsatzort des Käufers zu erbringen hat. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen, in denen der 
Verkäufer durch eigene Arbeitnehmer transportiert oder ein Verschulden seiner Arbeitnehmer 
im Hinblick auf den Untergang oder die Beschädigung der Waren vorliegt.

4. Nur nach ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Käufer und auf seine Kosten wird der 
Liefergegenstand durch den Verkäufer gegen jedes vom Käufer gewünschte und versicher-
bare Risiko, insbesondere gegen Diebstahl und Transportschäden, versichert. Transport-
schadensfälle sind dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen. Ferner hat der Empfänger bei 
Anlieferung sicherzustellen, dass die entsprechenden Ansprüche und Vorbehalte gegenüber 
dem Frachtführer angemeldet werden.

5. Der Verkäufer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Teillieferungen vorzunehmen und 
separat zu berechnen, sofern die Teillieferungen dem Käufer zumutbar sind und der Verkäufer 
berechtigte Gründe für derartige Teillieferungen hat. Andere Regelungen sind für den 
Verkäufer nur verpflichtend, wenn sie ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden.

6. Bei der Abwicklung von Verträgen, die einen Bestellwert von 50,00 € netto nicht überstei-
gen, ist der Verkäufer berechtigt, einen „Kleinmengenzuschlag“ für den erhöhten Verwaltungs-
aufwand in Höhe von 10,00 € zu berechnen.

V. Liefertermine, Lieferfristen und Verzug

1. Liefertermine und/oder Lieferfristen sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn sie 
ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. 

2. Eine nur der Dauer nach bestimmte Leistungsfrist beginnt mit der Annahme des Auftrages 
durch den Verkäufer, jedoch nicht vor Eingang einer etwaigen vom Käufer zu leistenden 
Anzahlung. Ist Vorkasse vereinbart, erfolgt die Lieferung erst nach vollständiger Zahlung der 
jeweiligen Rechnung.

3. Liegt der vereinbarte Liefertermin mehr als vier Monate nach dem Vertragsabschluss 
und entstehen dem Verkäufer nach Ablauf der vier Monate unvorhergesehene Mehrkosten 
im Zusammenhang mit den Waren, die nicht in seinen Verantwortungsbereich fallen, so 
ist der Verkäufer berechtigt, die gestiegenen Kosten durch angemessene Erhöhung des 
Verkaufspreises auf den Käufer umzulegen. Dies hat der Verkäufer dem Käufer schriftlich und 
begründet mitzuteilen.

4. Der Lieferverzug kann dem Verkäufer nur dann angelastet werden und Schadensersatz-
ansprüche des Käufers begründen, wenn er vom Verkäufer vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verschuldet wurde oder wenn es um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder der Freiheit unseres Vertragspartners geht. Insoweit können dem Verkäufer 
keine Verzögerungen angelastet werden, die durch höhere Gewalt oder sonstige Ereignisse 
verursacht wurden, die sich dem Einflussbereich des Verkäufers entziehen. Letzteres ist 
zum Beispiel dann anzunehmen, wenn der Verkäufer für die Herstellung oder Lieferung der 
vertraglichen Waren seinerseits von Waren oder Dienstleistungen eines Dritten abhängig ist 
und dieser Dritte die Waren oder Dienstleistungen nicht rechtzeitig bereitstellt. Das Recht 
des Käufers, sich im Falle von vom Verkäufer zu vertretenden Verzögerungen im Rahmen der 
Lieferung vom Vertrag zu lösen, bleibt unberührt, soweit es gesetzlich besteht. 

5. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers oder aus sonstigen von ihm zu vertretenden 
Gründen verzögert oder gerät der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, 
die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. In diesem Falle geht die Gefahr mit 
der Anzeige der Versandbereitschaft des Verkäufers auf den Käufer über. Eine Verpflichtung, 
die eingelagerte Ware zu versichern, besteht für den Verkäufer nicht.

6. Gerät der Käufer mit der Annahme der Leistungen des Verkäufers ganz oder teilweise in 
Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten, an-
gemessenen Nachfrist mit der Androhung, dass er im Falle des Fristablaufs die Entgegennah-
me seiner Leistungen durch den Käufer ablehnen wird, entweder vom Vertrag zurückzutreten 
oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen, dies jedoch nur im Hinblick auf den vom 
Verkäufer noch nicht erfüllten Teil des Vertrages. Die gesetzlichen Rechte des Verkäufers im 
Falle des Annahmeverzuges des Käufers bleiben im Übrigen unberührt.

VI. Mängel der verkauften Ware

1. Informationen im Hinblick auf die Eigenschaften oder Verwendungszwecke der Waren, die 
der Verkäufer dem Käufer in Verkaufskatalogen, Preislisten und anderen Informationsmateri-
alien bereitgestellt hat, stellen keinesfalls eine Beschaffenheitsvereinbarung, geschweige denn 
eine Garantie des Verkäufers dar. Derartige Abreden müssen zwischen den Vertragspartnern 
ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden.

2. Abbildungen, Maße, Gewichte, Angaben zu Farbtönen und zur Oberflächenbeschaffenheit 
und sonstige Beschaffenheitsangaben, die in Katalogen, Prospekten, Preislisten, Beschrei-
bungen, Zeichnungen oder anderen Unterlagen des Verkäufers enthalten sind, stellen ledig-
lich branchenübliche Annäherungswerte dar. Proben und Muster gelten insoweit lediglich als 
annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und sonstige Eigenschaften. 

3. Im Falle technisch bedingter Notwendigkeiten ist der Verkäufer berechtigt, die bestellte 
Ware mit Abweichungen in Beschaffenheit, Abmessungen und sonstigen Eigenschaften zu 
liefern. Er wird den Käufer auf solche Änderungen rechtzeitig hinweisen. In diesem Fall stehen 
dem Käufer keine Gewährleistungsansprüche zu, wenn und soweit die Änderungen keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Verwendbarkeit der Produkte für ihn herbeiführen.

4. Der Verkäufer ist berechtigt, Mehr- oder Minderlieferungen in Höhe von bis zu zehn Prozent 
der vereinbarten Warenmenge zu erbringen, ohne dass dies Gewährleistungsansprüche des 
Käufers auslösen würde. Etwas anderes gilt nur dann, wenn es ausdrücklich zwischen den 
Vertragsparteien vereinbart ist.

5. Der Käufer ist verpflichtet, die Waren bei Annahme auf Transportschäden oder sonstige 
Mängel zu kontrollieren. Dies umfasst im Falle des Verkaufs und/oder der Lieferung von 
Vermessungsprodukten auch eine grobe Überprüfung der Funktionsweise, sofern dies 
vom Umfang der Bestellung für den Käufer zumutbar ist. Liegen derartige Mängel vor, hat 
er sie unverzüglich zu dokumentieren und gegenüber dem Verkäufer schriftlich und mit 
Lichtbildern anzuzeigen. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt die Ware 
als genehmigt. Für Mängel, die bei Anlieferung nicht erkennbar waren, gilt gleiche Regelung 
mit der Maßgabe, dass die Mängelanzeige unverzüglich nach Entdeckung des Mangels an den 
Verkäufer erfolgen muss. Es gilt im Übrigen § 377 HGB. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN



6. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer zum Zwecke von Untersuchungen und Feststel-
lungen zur Berechtigung von Ansprüchen wegen Mängeln einer Sache oder eines Werkes auf 
Verlangen eine ausreichende Menge von nach seiner Ansicht fehlerhaften Teilen zur Prüfung 
durch den Verkäufer oder Dritte zeitnah zur Verfügung zu stellen, wobei der Verkäufer die 
Kosten der Versendung trägt. Im Übrigen ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer im Anschluss 
an die Mängelanzeige ein vom Käufer auszufüllendes „Reklamationsblatt“ zukommen zu 
lassen, mit dem der Käufer auch über die weitere Vorgehensweise informiert wird. Der Käufer 
ist nicht berechtigt, vor Ausfüllung und Rücksendung des Reklamationsblattes die Ware an den 
Verkäufer zurückzuschicken.

7. Die Rechte des Käufers wegen Mängeln der verkauften Ware bestimmen sich nach den 
gesetzlichen Regelungen, soweit in diesen AGB nichts anderes geregelt ist und im Übrigen mit 
den folgenden Maßgaben: 

a) Der Käufer hat dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung von mindestens 
vier Wochen einzuräumen, wobei es ihm vorbehalten bleibt, dem Verkäufer im Einzelfall 
eine angemessene Frist von weniger als vier Wochen einzuräumen, sofern eine mindestens 
vierwöchige Frist zur Nacherfüllung für ihn unzumutbar ist. Die Frist zur Nacherfüllung beginnt 
in keinem Falle vor dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Käufer dem Verkäufer die mangelhafte 
Ware zurückgegeben hat, wobei der Verkäufer die Kosten der Rücksendung trägt, oder vor 
dem Zeitpunkt, in dem der Verkäufer ohne eigene Mangelüberprüfung den Mangel schriftlich 
anerkannt hat.

b) Ist nur ein Teil der vom Verkäufer gelieferten Waren mangelhaft, beschränkt sich das Recht 
des Käufers, Rückgängigmachung des Vertrages oder Schadensersatz statt der Leistung zu 
verlangen, auf den mangelhaften Teil der Lieferung, es sei denn, dass diese Beschränkung 
unmöglich oder für den Käufer unzumutbar ist. 

c) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Mängeln der Lieferung oder Leistung sind in 
dem sich aus nachfolgender Ziffer VII. ergebenden Umfang beschränkt.

8. Erweist sich eine Mängelrüge des Käufers als unberechtigt, so hat er dem Verkäufer alle 
erforderlichen und angemessenen Aufwendungen zu ersetzen, die ihm durch die unberechtigte 
Mängelrüge entstehen.

9. Die Gewährleistungsfrist beläuft sich bei Kauf- und Werklieferungsverträgen auf zwei Jahre 
ab dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs, bei gebrauchten Sachen auf ein Jahr ab dem Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs. Bei Werkverträgen beläuft sich die Gewährleistungsfrist auf zwei Jahre ab 
dem Zeitpunkt der Abnahme, sei diese nun förmlich oder konkludent erfolgt.

VII. Schadensersatzansprüche des Käufers

In allen Fällen, in denen in diesen AGB auf diese Regelung verwiesen wird und in allen Fällen, in 
denen in diesen AGB nichts anderes geregelt ist, gilt für Schadensersatzansprüche des Käufers 
gegen den Verkäufer, dass diese ausgeschlossen sind, es sei denn, 

a) dass sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, eines 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; 

b) es handelt sich um die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. In diesem Fall haftet der 
Verkäufer auch für leichtes Verschulden, allerdings beschränkt auf den vertragstypischen und 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden;

c) es handelt sich um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 
der Freiheit des Käufers, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen;

d) es handelt sich um Schadensersatzansprüche auf Grundlage des Produkthaftungsgesetzes;

e) sie beruhen auf dem Fehlen von zugesicherten Eigenschaften und Beschaffenheiten, 
wenn und soweit die Zusicherung den Zweck hatte, den Käufer vor Schäden, die nicht an der 
gelieferten Ware oder an der Leistung selbst entstanden sind, zu bewahren.

VIII. Eigentumsvorbehalt und Weiterverarbeitung der Ware

1. Die vom Käufer bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen 
in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den 
Eigentumsvorbehalt nicht.

2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
zu veräußern sowie sie weiterzuverarbeiten und mit anderen Sachen zu verbinden oder zu 
vermischen im Sinne der §§ 946 bis 950 BGB. In diesen Fällen gilt Folgendes:

a) bei einer Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Vorbehaltswaren nach Maßgabe 
der §§ 946-950 BGB erwirbt der Verkäufer anteiliges Miteigentum an den neuen Waren, und 
zwar in der Höhe, die dem Wertverhältnis, in dem die Waren und die damit verbundenen, vermi-
schten oder verarbeiteten Gegenstände stehen, entspricht. § 947 Abs. 2 BGB bleibt unberührt, 
sofern die Waren des Verkäufers die Hauptsache darstellen;

b) bei einem Weiterverkauf und bei Übereignung der Ware oder des nach vorstehendem 
Buchstaben a) hergestellten Gegenstands, ist der Käufer verpflichtet, gegenüber dem Verkäufer 
innerhalb einer Frist von sieben Tagen schriftlich die Abtretung der Ansprüche aus dem 
Weiterverkauf zu erklären, soweit diese abtretbar sind. Der Verkäufer akzeptiert diese Abtretung 
bereits jetzt. Eine weitere und gesonderte Annahmeerklärung ist nicht mehr erforderlich. Die 
Abtretung erfolgt mit Rang vor dem Rest.

3. Anderweitige rechtsgeschäftliche oder dingliche Verfügungen über die Vorbehaltsware sind 
nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung des Verkäufers zulässig.

4. Im Falle der vorstehenden Ziffer 2 b) ermächtigt der Verkäufer den Käufer bereits jetzt unter 
Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der abgetretenen Forderungen. Die eingezogenen 
Beträge hat der Käufer unverzüglich an den Verkäufer abzuführen, soweit und sobald die 
jeweiligen Forderungen fällig sind. Soweit diese Forderungen noch nicht fällig sind, sind die 
eingezogenen Beträge vom Käufer gesondert zu erfassen. Die Befugnis des Verkäufers, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt unberührt. 

5. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, des 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen die in dieser Ziffer VIII. 
genannten Rechte des Käufers im Hinblick auf die Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum 
Einzug der abgetretenen Forderung auch ohne den Widerruf des Verkäufers.

6. Im Falle von Ziffer 2 b) verpflichtet sich der Verkäufer, die ihm übertragenen Ansprüche auf 
Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die 
dem Verkäufer zustehenden Forderungen um mehr als 20 Prozent übersteigt. Die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten trifft der Verkäufer.

7. Der Käufer hat gegen den Verkäufer im Falle von Ziffer 2 a) einen Anspruch auf Rücküber-
tragung des Eigentums und im Falle von Ziffer 2 b) einen Anspruch auf Rückabtretung der 
Forderungen, wenn und sobald der Käufer seine Zahlungsverpflichtung aus der gesamten 
Geschäftsverbindung vollständig erfüllt hat.

8. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer auf das 
Vorbehaltseigentum hinzuweisen und den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen, damit 
dieser Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Käufer dieser Pflicht nicht nachkommt, 
haftet er für den entstandenen Schaden.

IX. Weitere Rechte und Pflichten des Käufers

1. Der Käufer darf die Rechte aus dem Vertragsverhältnis mit dem Verkäufer nur dann an Dritte 
abtreten, wenn der Verkäufer hierzu sein schriftliches Einverständnis erklärt hat. Ein Abtretungs-
gesinnen hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Kommt es zu einer 
Abtretung, obwohl der Verkäufer dieser nicht zugestimmt hat, steht die unterbliebene oder 
abgelehnte Genehmigung einem zwischen den Vertragspartnern vereinbarten Abtretungsaus-
schluss gleich. § 354a HGB bleibt unberührt.

2. Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist für den Käufer 
– auch in anderen als den in III. Ziff. 7 dieser AGB genannten Fällen - nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Unbestritten ist der Gegenanspruch nur 
dann, wenn über ihren Grund und ihre Höhe zwischen den Vertragspartnern Einigkeit besteht. 
Ein Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsver-
bindung kann nicht geltend gemacht werden. 

X. Unterlagen, Schutzrechte und Geheimhaltung

1. An Kostenvoranschlägen, Berechnungen, Zeichnungen, Entwürfen, Formen, Mustern, Model-
len, Kopien, Werkzeugen, Simulationen, Dateien und sonstigen Unterlagen oder Daten, die der 
Käufer unmittelbar oder mittelbar vom Käufer oder auf dessen Veranlassung von Dritten erhalten 
hat, stehen dem Verkäufer die uneingeschränkten Eigentums- und Urheberrechte zu. 

2. Ist die Ware nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Angaben des Käufers herzustellen, 
steht der Käufer dafür ein, dass hierdurch keinerlei Rechte Dritter, insbesondere Patente, 
Gebrauchsmuster, sonstige Schutz- und Urheberrechte verletzt werden. Der Käufer stellt den Ver-
käufer von Ansprüchen Dritter, die sich aus einer etwaigen Verletzung solcher Rechte ergeben, 
frei. Darüber hinaus übernimmt der Käufer alle Kosten, die dem Verkäufer dadurch entstehen, 
dass Dritte die Verletzung solcher Rechte geltend machen und er sich hiergegen verteidigt. 
Gleiches gilt für die Verwendung von vom Verkäufer erstellter oder von dem Käufer überlassener 
Muster, Entwürfe, Druckvorlagen o.ä..

3. Sollten im Zuge der Entwicklungsarbeiten auf Seiten des Verkäufers Ergebnisse, Lösungen 
oder Techniken entstehen, die in irgendeiner Weise schutzrechtsfähig sind, so ist allein der 
Verkäufer Inhaber der hieraus resultierenden Eigentums-, Urheber- und Nutzungsrechte, und es 
bleibt ihm vorbehalten, die entsprechenden Schutzrechtsanmeldungen im eigenen Namen und 
auf seinen Namen zu tätigen.

4. Der Käufer darf keine Maßnahmen ergreifen oder durch Dritte ergreifen lassen, die die Rechte 
am geistigen Eigentum, die der Verkäufer im Zusammenhang mit den Waren nutzt, gefährden 
könnten. Insbesondere dürfen Marken oder sonstige Unterscheidungs-merkmale, die an Waren 
des Verkäufers aufgedruckt oder angebracht sind, vom Käufer weder verdeckt noch verändert 
oder entfernt werden.

5. Für den Fall, dass der Käufer die Waren weiterverarbeitet, insbesondere neue Produkte damit 
herstellt, versichert er gegenüber dem Verkäufer, dass diese neuen Produkte nicht gegen 
gewerbliche Schutzrechte von Dritten verstoßen. X Ziff. 2 gilt insoweit sinngemäß.

XI. Datenschutz

Der Verkäufer wird im Rahmen der Geschäftsbeziehung die personenbezogenen Daten des 
Käufers entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben behandeln. Im Übrigen wird 
auf die Datenschutzerklärung des Verkäufers verwiesen, die unter https://goecke.de/info/daten-
schutzerklaerung.html abrufbar ist.

XII. Schlussbestimmungen

1. Diese AGB und die Verträge, auf die sie Anwendung finden, unterliegen den Vorschriften 
und Regelungen des deutschen Rechts, sofern Verkäufer die GOECKE GmbH & Co. KG ist. Sie 
unterliegen den Vorschriften und Regelungen des österreichischen Rechts, sofern Verkäufer die 
GOECKE AUSTRIA GmbH ist. Sofern diese  AGB keine abweichenden Regelungen treffen, gelten 
die gesetzlichen Vorschriften. Keine Anwendung finden die Vorschriften und Regelungen des 
UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenverkauf, CISG.

2. Von den Regelungen dieser AGB kann im Rahmen von Verträgen, auf die sie Anwendung 
finden, nur abgewichen werden, wenn die Vertragspartner dies ausdrücklich, einvernehmlich 
und schriftlich vereinbart haben.

3. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, das für den Geschäftssitz des Verkäufers zustän-
dige Gericht oder nach Wahl des Verkäufers der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Sofern 
sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gilt als Erfüllungsort unser Geschäftssitz.

4. Diese Bedingungen bleiben auch im Falle der Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 
einzelner Teile im Übrigen wirksam. 

Stand: 09/2018

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


